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Bitte unbedingt eintragen!! Auch wenn Sie nicht mehr 
angefragt werden möchten !! Sonst können wir Sie nicht 
zuordnen und aus unseren Verteiler herausnehmen!! 

  

 Bieterstempel:

  
  
    
  

                                    
                                                                                                                   Landsberg,  den 27.02.2024

Angebotsanfrage 
BV : Sanierung Mehrfamilienhäuser, Siedlungsstr. 31-34, 06618 Naumburg - Fassade, 

WDVS

 >> für Gewerk : Betonbohr- & Schneidarbeiten
LV-Nr.  : 24-00220
Ausführungszeit verbindl. :  27.05.2024 -  07.03.2025 (gesamte      Maßnahme !!)
Bindefrist  bis     : Analog Ausführungszeit zzgl. 3 Monate
Hauptauftraggeber : GWG Wohnungsgesellschaft Naumburg mbH

Abgabetermin : >> 11.03.2024  bis 09.00 Uhr !! <<

Rücksendung an:

>> Fax-Nr.: 034602/45626  << 
oder
>> email.: info@kwbau.de (als GAEB bzw. pdf) <<

Ihre Kontaktdaten haben wir von Ihrer Internetseite bzw. den Internetseiten Ihrer Handwerkskammer. 
Falls Sie in Zukunft keine Anfragen in dieser Art und für dieses Gewerk mehr von uns erhalten wollen, oder 
falls Sie Anfragen von anderen Gewerken haben möchten, so gehen Sie über den Link in der 
zu gesendeten email auf Ihr Konto. Dort könnten sie entweder Ihr Konto löschen oder Ihre 
Gewerkeanfragen bearbeiten.

Im Voraus Danke für Ihre Bemühungen.  
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr K&W Bau GmbH
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Anfrage für 24-00220Betonbohr- & Schneidarbeiten

Objekt : S2024-04 Sanierung Mehrfamilienhäuser, Siedlungsstr. 31-34, 06618 Naumburg -
Fassade, WDVSBearbeiter : Mike Kuschfeld

Position Text Menge EH EH-Preis Betrag in EUR

1.) Die ZTV sind Bestandteil der Leistungsbeschreibung und werden im Auftragsfall Vertragsbestandteil. Die Leistungen und 
Aufwendungen, die sich aus diesen Bedingungen ergeben, sind somit durch den Auftragnehmer vertraglich geschuldet und in 
die Preise einzurechnen, sofern diese nicht gesondert ausgeschrieben sind.
 
2.) Die Leistungen sind in Landeswährung mit Nettopreisen anzubieten. Die jeweils gültige gesetzliche Mehrwertsteuer wird 
gesondert hinzugerechnet.
 
3.) Bei Widersprüchen zu den ZTV gelten vorrangig die Angaben im Leistungsverzeichnis. Bei Widersprüchen zwischen 
Leistungsverzeichnis und der mit der Ausschreibung übergebenen Planung ist die Planung maßgebend.
 
4.) Der Bieter hat sich vor der Abgabe des Angebotes über die zur Ausführung gelangenden Bauaufgaben informiert, soweit 
sie im Zusammenhang mit den anzubietenden und auszuführenden Leistungen stehen, so dass Unklarheiten bei der 
Kalkulation gemäß des vorliegenden Leistungsverzeichnisses nicht bestehen. Spätere Einwände aufgrund ungenügender 
Kenntnis der Ausschreibungsunterlagen werden nicht berücksichtigt.
 
5.) Die der Ausschreibung beigelegten Pläne und die darin benannten Anlagen dienen der Information. Diese Anlagen 
entbinden den Bieter nicht von der Verpflichtung, sich eigenverantwortlich durch Einsichtnahme in alle Planunterlagen alle für 
seine Preisfindung erforderlichen Angaben zu beschaffen.
 
6.) Zu den jeweils auszuführenden Leistungen wurden die Örtlichkeiten besichtigt. Alle erkennbaren preisrelevanten Umstände 
wurden bei der Einheitspreisermittlung berücksichtigt.
 
7.) Die Baustelleneinrichtung für den eigenen Bedarf ist – sofern diese nicht in separater Position ausgeschrieben ist – in die 
Preise einzurechnen.
 
8.) Alle für die Leistungserbringung erforderlichen Hebezeuge, Gerüste, Maschinen, Werkzeuge, Hilfsmittel und 
Hilfskonstruktionen sind zu berücksichtigen und in die Preise einzurechnen.
 
9.) Restmaterial, Verschnitt, Bruch, Bauschutt, Verpackungsmaterial, Müll und dergleichen, welches durch die Arbeiten des 
Auftragnehmers entsteht, ist auf seine Kosten regelmäßig einzusammeln bzw. zu beseitigen und zu entsorgen. Die 
entsprechenden öffentlich-rechtlichen Vorgaben und Vorschriften sind bei der Entsorgung zu beachten.
 
10.) Verunreinigungen auf den am Baufeld angrenzenden Grundstücken, Bebauungen, Wegen, Straßen, Plätzen und 
dergleichen, die durch die Arbeiten des Auftragnehmers entstanden sind, sind arbeitstäglich zu beseitigen.
 
11.) Der Auftragnehmer übernimmt die Verantwortung für die Sicherung, Lagerung und Verwahrung seiner 
Baustelleneinrichtung, Maschinen, Geräte, Werkzeuge und dergleichen. Gleiches gilt für gelagerte Baustoffe, Baumaterialien, 
Bauelemente und für den Einbau bestimmte Geräte und Anlagen bis zur Abnahme der Gesamtbauleistungen.
 
12.) Bau- und Anlagenteile sind vor Verunreinigungen und Beschädigungen durch die jeweiligen Arbeiten über geeignete 
Maßnahmen zu schützen. Gleichzeitig hat der Auftragnehmer seine eigenen Leistungen bis zur Abnahme der 
Gesamtbauleistungen zu schützen.
 
13.) Alle gemäß den öffentlich-rechtlichen Vorgaben und Vorschriften notwenigen Maßnahmen zur Sicherheit und zum 
Gesundheitsschutz sind bei der Durchführung der jeweiligen Arbeiten zu beachten und einzuhalten.
 
14.) Bei der Angebotserstellung und Ausführung der Leistungen sind
- die landesspezifischen öffentlich-rechtlichen Gesetze, Verordnungen und Vorschriften
- die einschlägigen technischen Normen, Regeln und Richtlinien
- die anerkannten Regeln der Technik
- die Einbau- und Verarbeitungsanleitungen, -vorschriften und -hinweise der Hersteller   zu beachten
 
15.) Die beschriebenen Leistungen verstehen sich als fix und fertige, vollständige und funktionstüchtige Leistungen, inkl. aller 
erforderlichen Kleinteile und Befestigungsmittel, Hilfsstoffe und Hilfsmittel, Unterkonstruktionen, etc. sowie aller 
Nebenleistungen und besonderen Leistungen - auch wenn diese nicht im Detail beschrieben sind.
 
16.) Werden Vorleistungen durch Dritte erbracht, sind diese durch den Auftragnehmer zu prüfen. Über etwaige 
Unstimmigkeiten oder Beanstandungen muss der Auftraggeber rechtzeitig informiert werden, so dass diesem technisch und 
organisatorisch die Nacherfüllung möglich ist.
 
17.) Alle Materialien, Bauelemente und Geräte, die die Optik und Funktionalität maßgeblich bestimmen, sind rechtzeitig vor 
Ausführung zu bemustern. Der Einbau auf der Baustelle darf erst nach Freigabe durch den Auftraggeber oder dessen 
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Bevollmächtigten erfolgen. Über die Art und Form der Muster entscheidet der Auftraggeber.
 
18.) Alle Konstruktionen, Bauweisen und Systeme müssen so ausgelegt sein, dass Sie die üblichen und zulässigen Toleranzen 
der Vorleistungen bzw. Untergründe aufnehmen bzw. ausgleichen können.
 
19.) Erschwernisse, die jahreszeitlich oder witterungsbedingt sind und mit denen normalerweise gerechnet werden muss, 
berechtigen nicht zu Mehrkosten oder einer Verlängerung der Ausführungsfristen. Im Zweifelsfall muss der Auftragnehmer das 
Vorliegen von außergewöhnlichen Umständen nachweisen.
 
20.) Je nach Gewerk und Leistung sind folgende Aufwendungen und Leistungen zu berücksichtigen und die Preise 
einzurechnen, auch wenn diese nicht ausdrücklich im Leistungsverzeichnis beschrieben sind:
- alle Transporte von Baustoffen, Baumaterialien, Bauelementen, Geräten, Anlagen, etc. bis zum Einbauort
- erforderliche und gewerksübliche Untergrundvorbereitungen und -vorbehandlungen
- sämtliche Bohrungen, Schweißungen, Klebungen, Kleinteile, Befestigungsmittel, Zwischenlagen, Dämmungen, Dichtungen, 
Folien, Versiegelungen, etc., die für die Verbindung, Montage und Befestigung der Bauteile und Bauelemente erforderlich sind
- fachgerechtes Anarbeiten und Anschließen an sämtliche an bzw. begrenzenden Bauteile, Ein-, Anbauten und 
Durchdringungen
- alle Eckausbildungen, Passfelder und -elemente, Abschlüsse, freien Enden, etc.
- sämtliche vorkommenden Montage-, Anschluss- und Befestigungsuntergründe wie Beton, Mauerwerk, Stahl, Aluminium, 
Bleche, Gipskarton, etc.
- notwendige Pass-, Schräg- und Rundschnitte sowie Verschnitt
- Herstellen von Aussparungen und Ausschnitten für Installationen und Einbauten von Fremdgewerken
- interne Verkabelung und Anschlüsse von Anlagen, Zuleitung zu elektrischen Verbrauchern bauseits durch das Gewerk 
Elektro
 
Sofern nachfolgend nicht ausdrücklich etwas anderes geregelt
ist, verstehen sich alle Leistungen bzw. Maßnahmen inkl.:
- Herstellung bzw. Lieferung
- Aufbau bzw. Montage
- Anschluss
- Vorhaltung und Unterhalt über die gesamte Bauzeit oder für die Dauer der Einzelmaßnahme
- Rückbau nach Ende der Baumaßnahme oder Einzelmaßnahme, nach Erfordernis oder nach Anordnung des Auftraggebers
- Abtransport bzw. Entsorgung
 
Allgemeine Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis
 
Das nachfolgende LV beschreibt Leistungen im Zusammenhang mit der Baumaßnahme: 
 
Sanierung Mehrfamilienhäuser Siedlungsstraße 31 - 34, 06618 Naumburg 
 
Baubeginn laut Bauablaufplan: 22.KW
 
Zwischentermine laut Bauablauf:Abbruch Fassade:22.-31.KW
Trägeraustausch Loggien:26.-29.KW
WDVS:30.-09.KW
Sockel:04.-10.KW
 
Ende der Leistung laut Bauablaufplan: 10.KW
 
Bei dem Gebäude handelt es sich um die Gebäudeklasse 3, kein Sonderbau gemäß BauO LSA. 
 
Alle zur Durchführung der Gesamtmaßnahme erforderlichen Anträge und Gebühren für Sondernutzungen oder 
verkehrsregelnde Maßnahmen usw. liegen in der Verantwortung des AN. Die hierbei anfallenden Gebühren sind einzurechnen.
 
Die in den folgenden Vorbemerkungen aufgeführten Punkte sind bei der Kalkulation zu beachten und in die Einheitspreise 
einzukalkulieren. Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) gemäß VOB Teil C DIN 18 299 (Die 
Nummerierung ist sinngemäß DIN 18 299 entnommen.) 
 
1 Angaben zur Baustelle
1.1 Lage der Baustelle
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Siedlungsstraße 31 - 34, 06618 Naumburg 
 
Es sind prinzipiell nur die ausgewiesenen BE-Flächen vom AN zu nutzen. Das Baufeld wird mittels Bauzaun abgesperrt. Der 
Bauzaun zum Gelände ist ständig geschlossen zu halten. 
 
Das Gelände kann für Lagerzwecke bzw. als Zufahrtsmöglichkeit bedingt genutzt werden. 
In den Häusern 28 bis 30 sind während der Bauzeit Wohungen bewohnt. 
Die sichere Zugänglichkeit dazu muss jederzeit gewährleistet sein. 
 
Es besteht eine direkte Zufahrtsmöglichkeit für Schwerlasttransporte unmittelbar auf die Baustelle, die örtlichen Verhältnisse 
sind zu beachten. 
Für Schwerlasttransporte sind die Anfahrtszeiten während der Bauzeit nochmals detailliert mit der Bauleitung abzustimmen. 
Diese Abstimmungen und dadurch entstehende Terminanpassungen sind in die Einzelpreise einzukalkulieren. 
 
Die direkte Zufahrt zur Baustelle erfolgt über folgende Straßen: 
Siedlungsstraße und Franz-Ludwig-Rasch-Straße. 
 
Das Gelände ist weitgehend eben. 
 
Eine Parkmöglichkeit für Firmen auf dem Baugelände besteht nur innerhalb der mit Bauzaun abgesperrten Fläche. 
 
Der Auftragnehmer sollte sich mit den örtlichen Gegebenheiten vertraut machen und alle notwendigen Aufwendungen 
einkalkulieren. Eine Ortsbesichtigung des Baugeländes ist zu empfehlen. 
 
1.2 Angaben zu den Gebäuden 
Bei dem zu sanierenden Gebäude handelt es sich um einen Abschnitt einer Reihenbebauung aus den 1930er Jahren. Das 
Gebäude ist 2-geschossig und in Massivbauweise errichtet. Es hat ein Satteldach / Walmdach und ist teilweise unterkellert. 
Die gartenseitigen Erweiterungen sind nicht unterkellert.
 
HINWEIS!! 
In Hausnr. 31 bis 34 sind bis zu 40% der Wohnungen bewohnt. 
Der dadurch entstehende zusätzliche Aufwand ist einzukalkulieren.
 
1.3 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle 
Die Baustraßen und die angrenzenden öffentlichen Zufahrtsstraßen sind von Verschmutzungen und Verunreinigungen durch 
den Baustellenbetrieb freizuhalten, ggf. erforderliche Reinigungsarbeiten sind durch den AN unverzüglich, d.h. am Tag der 
Verschmutzung (täglich) und unaufgefordert zu veranlassen und werden nicht gesondert vergütet. 
Kommt der AN dieser Verpflichtung nicht nach, ist der Auftraggeber berechtigt, die Reinigung auf Kosten des AN durchführen 
zu lassen.
 
 
1.4 Für den Verkehr freizuhaltende Flächen
Sind verkehrsrechtliche Anordnungen und Anträge auf Sondernutzung auf Grund der gewählten Technologie erforderlich 
(Materialtransporte, Kraneinsätze), sind diese vom AN zu veranlassen. Die anfallenden Gebühren trägt der AN. Die 
Sondernutzung der markierten Baustellenflächen sowie Gerüstaufstellflächen wird vom AG beantragt. Die Gebühren trägt 
ebenfalls der AG. 
 
1.5 Anschlüsse 
Baustrom und Bauwasser werden in ausreichender Dimension vom AG bereitgestellt, ebenso die Allgemeinbeleuchtung. Ein 
WC und Aufenthaltsraum für die Handwerker wird EG in der Siedlungsstraße 28 eingerichtet. Die Kosten für Baustrom, 
Bauwasser, Bautafel, Bau-WC, Baureinigung sowie die Bauwesenversicherung werden über eine Umlage von jeweils 0,2 % 
der Auftragssumme auf die Gewerke aufgeteilt. Ein Telefon für Notrufe ist von jedem Auftragnehmer selbst zu stellen. 
 
1.6 Lagerplätze/Sanitäreinrichtungen/Wege/Straßen
Erforderliche Flächen für Baustelleneinrichtung sind eigenverantwortlich herzurichten, zu unterhalten und nach Fertigstellung 
der Leistungen wieder in den Ursprungszustand zu versetzen. Die geplanten Transport- und Montagetechnologien sind vor Ort 
zu prüfen einschließlich der erforderlichen Maßnahmen für BE-Flächen. 
Als bauzeitliche Sanitäreinrichtung wird ein Badezimmer in einer leerstehenden Wohnung zur Verfügung gestellt.
 
1.7 Bodenverhältnisse, Baugrund 
Ein Baugrundgutachten vom 27.07.2021, erstellt durch das Ingenieurbüro BuG Baugrunduntersuchung Naumburg GmbH, liegt 
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dem LV bei (nur Los Erdarbeiten und Los 08 Entwässerungskanalarbeiten) bzw. kann beim AG oder dem Planungsbüro 
angefordert werden. 
 
1.8 Grundwasser
Während der Aufschlussarbeiten zur Baugrunduntersuchung wurde kein Grund- bzw. Schichtenwasser angetroffen. Bei 
früheren Untersuchungen in der Nachbarschaft wurde Grundwasser in einer Tiefe von 5,90 m unter OK Gelände angetroffen. 
Bei den geplanten Arbeiten ist mit Grund- bzw. Schichtenwasser nicht zu rechnen.
 
1.9 Lärmschutz 
Ruhestörende Arbeiten sind zwischen 20:00 und 7:00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen nicht gestattet. Abweichende 
Arbeitszeiten hat der AN mit der Ordnungsbehörde, der örtlichen Bauüberwachung und dem Nutzer abzustimmen. Etwaige 
Gebühren für Sondergenehmigungen trägt der AN ohne den AG zu belasten. 
 
1.10 Schutzmaßnahmen an Bauwerken, Bäumen, Verkehrsflächen u.ä. 
Die Baumschutzsatzung der Stadt Naumburg, sowie DIN 18920 und RAS-LP 4 sind zu beachten. Schutzmaßnahmen gegen 
Beschädigung oder Verschmutzung an angrenzenden Gebäuden oder Bauteilen sind rechtzeitig und eigenverantwortlich vor 
Ausführungsbeginn vorzunehmen, hierzu gehören auch die entsprechenden Bausicherungsmaßnahmen. Werden an 
bestehenden Anlagen und Einrichtungen Schäden verursacht, z. B. an Straßenbelägen der Zufahrtsstraßen, den Zäunen und 
Mauerpfosten der Anlieger, so ist der AN verpflichtet, diese unverzüglich auf eigene Kosten zu beseitigen. 
 
1.11 Gegebenenfalls gemäß der Baustellenverordnung getroffene Maßnahmen 
Der AG bestellt einen SiGe-Koordinator.
 
1.12 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle 
Es muss damit gerechnet werden, dass parallel zu den Leistungen des AN auf dem Baugelände oder im Bauwerk auch 
Arbeiten durch andere Unternehmer durchgeführt werden müssen. Diese Arbeiten sind zu dulden und von Behinderungen 
freizuhalten. Sie berechtigen nicht zu Terminverlängerungen. Das Zusammenwirken mit den anderen Unternehmern ist in 
Zusammenarbeit mit der örtlichen Bauüberwachung abzustimmen.
 
1.13 Vermessung 
Die für die Ausführung der Leistung des AN benötigten vermessungstechnischen Angaben, die nicht in den nachfolgenden 
LV-Positionen beschrieben sind, hat der AN selbst zu erbringen. Evtl. Unstimmigkeiten sind dem AG und den planenden 
Ingenieuren sofort zur Kenntnis zu geben, damit umgehend eine für alle Beteiligten verbindliche Klarstellung herbeigeführt 
werden kann. Dies ist in den Einheitspreis einzukalkulieren und wird nicht separat vergütet. 
 
2 Angaben zur Ausführung 
2.1 Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen 
Die in den beiliegenden Unterlagen verzeichneten Zwischen- und Endtermine sind mit den angegebenen Ausführungszeiten 
bindend einzuhalten. Die detaillierte Terminplanung erfolgt vor der Auftragsvergabe direkt mit dem AN und wird zum 
Bestandteil des Vertrages. 
 
2.2 Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Lagerräume u.ä. 
Leistungen zur Baustelleneinrichtung, die nicht im Titel Baustelleneinrichtung beschrieben sind, sind in die Einheitspreise 
einzukalkulieren. Dies betrifft unter anderem notwendige Hebezeuge, Hubgeräte und Lagerplätze. Größe, Anzahl der 
Hebezeuge und Aufstellorte sind auf die gewählte Technologie abzustimmen. Evtl. notwendige Einsätze von Autodrehkränen 
und anderen Hebezeugen sind einzurechnen, ebenso wie die Leistungen zum Auf- und Abbau der Kräne und dem Herrichten 
der Standplätze sowie Lagerplätze, sofern die vorhandenen befestigten Flächen nicht ausreichen. Arbeits- und Schutzgerüste 
für die Rohbauarbeiten sind als Nebenleistung einzurechnen, soweit in der VOB/C als Nebenleistung enthalten. Der AN hat die 
nach Arbeitsstättenverordnung und Arbeitsstättenrichtlinie geforderten Maßnahmen für seine Beschäftigten selbst zu 
erbringen. siehe hierzu 0.1.5 
Baustellenbeleuchtung wird nur als Grundbeleuchtung der Verkehrswege zur Verfügung gestellt. Notwendige 
Arbeitsplatzbeleuchtung ist durch den AN zu stellen, die Kosten sind bei der Kalkulation zu berücksichtigen. 
 
3 Allgemeine Hinweise 
3.1 Kalkulationshinweise 
Für die in diesem Leistungsverzeichnis aufgeführten Arbeiten sind alle Transportkosten, Kipp- und Deponiegebühren sowie 
alle Aufwendungen, die für den Transport und den Einbau (z.B. Hebezeuge, Abstützungen, Unterkeilungen, Montagehilfsmittel 
usw.) benötigt werden, einzukalkulieren, soweit im LV-Text nichts anderes beschrieben ist. Zwischenlagerkosten werden nicht 
gesondert vergütet. 
 
3.2 Zusammenarbeit 
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Der AN hat für die Dauer des Vertrages einen fachlich befähigten Projektleiter zu bestellen, der berechtigt ist, selbstständig 
und jederzeit Entscheidungen für den AN zu treffen. Der Projektleiter ist dem AG und der örtlichen Bauüberwachung bei 
Vertragsabschluss schriftlich zu benennen. Der AG kann, sofern ein dem Bauvorhaben förderliches Zusammenarbeiten mit 
dem Projektleiter oder sonstigen 
Mitarbeitern des ANs nicht möglich ist, deren Ablösung verlangen. Der AN hat diesem Verlangen unverzüglich zu entsprechen. 
Jeder Wechsel in der Person des Projektleiters ist dem AG und der örtlichen Bauüberwachung unverzüglich schriftlich 
anzuzeigen. Die Sicherung und Bewachung aller Leistungen und Materialien des vom AN zu erstellenden Werkes obliegt dem 
AN. Der AN ist für die Verwahrung und Unterbringung seiner Werkzeuge, Materialien, Geräte, Bau- und Hilfsstoffe selbst 
verantwortlich. Schadensersatzansprüche gegen den AG sind ausgeschlossen. 
 
3.3. Aufmaße 
Aufmaße sind leserlich und eindeutig sowie positionsbezogen (Angabe LV-Pos.) zu erstellen. Sind Positionen unklar oder nicht 
leserlich, können diese in der Rechnungsprüfung nicht berücksichtigt werden. Folgende Genauigkeitsregeln sind zu beachten: 
Abrechnung nach m³ - max. 3 Nachkommastellen Abrechnung nach m² bzw. lfdm. max. 2 Nachkommastellen Auf den 
Aufmaßblättern sind das Bauvorhaben und die ausführende Firma anzugeben. Aufmaßblätter sind fortlaufend zu nummerieren. 
Bei kumulierten Aufmaßen ist der Leistungszuwachs deutlich zu kennzeichnen. Den Aufmaßblättern sind ausreichend 
Aufmaßzeichnungen beizufügen, die Zuordnung zu den Orten muss eindeutig und nachvollziehbar sein. Alle Aufmaßblätter 
sind vom Aufsteller zu unterschreiben. Rechnungen sind generell die Originalaufmaßblätter beizulegen. 
Vor Beginn der Erdarbeiten ist ein Aufmaß des vorgefundenen Geländezustandes anzufertigen. Gleiches gilt für den Abschluss 
der Erdarbeiten. Die Aufmaße (Nivellements) sind gemeinsam mit der Bauleitung durchzuführen. 
 
3.4 DIN-/EN-Normen 
Die für das jeweilige Gewerk bestehenden DIN-/EN-Bestimmungen und Richtlinien sind anzuwenden. Für die angebotenen 
Bauprodukte ist eine CE - Konformitätserklärung in Form einer Leistungserklärung des Herstellers vorzulegen, soweit die 
Produkte von einer harmonisierten Europäische Produktnorm erfasst sind. Die Unterlagen sind innerhalb von 14 Arbeitstagen 
nach der Auftragserteilung der Bauleitung zur Prüfung vorzulegen. Qualitätsangaben und Güteanforderungen sind 
Mindestangaben. Sie gelten als Vertragsbestandteil und dürfen bei der Ausführung ohne Genehmigung des AG nicht 
gemindert werden. Änderungen während der Bauzeit gehen zu Lasten des AN. 
 
3.5 Sonstige Leistungen 
Ein Exemplar der Planunterlagen und das Leistungsverzeichnis sind auf der Baustelle aufzubewahren. Der Auftragnehmer hat 
ein Bautagebuch nach Vorgabe der Bauüberwachung zu führen, dieses ist der Bauüberwachung wöchentlich auszuhändigen. 
 
Bestandsunterlagen zum Nachweis 
Zum Nachweis der eingebauten Materialien hat der AN nach Ausführung eine Mappe in Papierform sowie alle enthaltenen 
Dokumente als separate pdf-Dateien in folgender Sortierung zu übergeben: 
- Deckblatt mit folgenden Angaben: Bauvorhaben, Gewerk, Leistungsinhalt, Bauzeit, ausführendes Unternehmen mit 
Ansprechpartner und Kontaktdaten 
- Fachbauleitererklärung, Fachunternehmererklärung 
- Verzeichnis Nachauftragnehmer - Bautagebücher, Abnahmebescheinigungen sonstige Bescheinigungen 
- Materialnachweise mit eindeutigen Produktbezeichnungen, Produktdatenblätter, Konformitätserklärungen, 
Übereinstimmungserklärungen (inkl. Zuordnung zu den Positionen des Leistungsverzeichnisses) 
- Prüfberichte der verwendeten Baumaterialien, Angaben zur produktbezogenen Prüfung, Überwachungsprotokolle 
- Wartungs- und Pflegehinweise, Zulassungen, Lieferscheine, Geräteverzeichnisse, Bedienungsanweisungen, Technische 
Dokumentation, Fotodokumentation des AN, Revisionszeichnungen (soweit zutreffend), Entsorgungsnachweise, sonstige 
erforderliche Nachweise soweit zutreffend. 
- Zertifikate und Zulassungen 
 
Bei tabellarischer Auflistung verschiedener Materialien ist die zutreffende Materialart deutlich kenntlich zu machen. 
 
Die Erstellung der Bestandsunterlagen wird nicht gesondert vergütet und ist in die Einheitspreise einzukalkulieren. 
 
 
Dem LV sind folgende Unterlagen als Anlagen beigefügt: 
- Grundrisse / Schnitte / Ansichten / Details in unterschiedlichen Maßstäben 
 
Sollte darüber hinaus noch Klärungsbedarf auftreten, stehen wir für Rückfragen jederzeit gern zur Verfügung 
 
Architekt: 
Wettig architektur + ingenieurgesellschaft mbH, Camburger Str. 181d, 99510 Apolda, 
Tel. 03644/5034-0
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01 Vorbereitende Arbeiten

0100 Vorbereitende Arbeiten

0100210 4,000 StTürverbreiterung

Türverbreiterung
Herstellen von Türverbeiterung beidseitig mit Diamantkreissäge, senkrechte Schnitte. 
Tiefe bis 45 cm, Material Mauerwerk, einschl. Material abbrechen, laden und 
abtransportieren.
Abgerechnet wird pro Türöffnung, einzukalkulieren sind alle erf. Schnitt pro Tür mit 
den Schmutzmaßnahme der umliegenden Bauteile und alle erf. Aufwendungen. 

Titelsumme 0100 Vorbereitende Arbeiten

Obertitelsumme 01 Vorbereitende Arbeiten

Titelzusammenstellung

01 Vorbereitende Arbeiten

...............................0100 Vorbereitende Arbeiten Titelsumme

...............................01 Vorbereitende Arbeiten Obertitelsumme

Nettosumme ...............................

+  gesetzl. Mehrwertsteuer 19%

=  Angebotsendsumme


